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•  Einführung 

•  Ausrichtung auf deutsche Kunden 

•  Folgen der Ausrichtung 
•  P!icht zur Beachtung von deutschem Recht 
•  Inanspruchnahme in Deutschland und/oder in der Schweiz 
•  Schreckgespenst: Abmahnungen aus Deutschland 

•  Optionen im Umgang mit den Folgen der Ausrichtung 
•  Verschiedene Lösungsmöglichkeiten 

•  Ausgewählte rechtliche Themen im E-Commerce 
•  Allgemeine Geschäftsbedingungen 
•  Preisangaben im Shop 
•  Deutsches Widerrufsrecht des Konsumenten 
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Überblick 
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Einführung Recht & Online-Vertrieb 
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Relevanz deutschen Rechts für Schweizer Händler 

Zuständiges Gericht Anwendbares Recht 

Wettbewerber 
Verbände  
(UWG) 

•  Sitz des Händlers 
•  auch in Deutschland 
(Erfolgsortprinzip) 

•  Ausrichtung 
maßgeblich 

Konsumenten 
(Vertragspartner) 

•  Sitz des 
Konsumenten 
(Gerichtsstandsver-
einbarung hilft nicht) 

•  auch Sitz des 
Händlers 

•  Ausrichtung 
massgeblich 

•  Rechtswahl ist nach 
IPRG nicht zulässig 
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Ausrichtung des Shops auf den deutschen Markt 

Ausrichtung eindeutig gegeben Ausrichtung klar nicht gegeben 

•  Ausdrücklicher Hinweis auf 
Lieferungen nach Deutschland 

•  Gebietsspezi"sche Online-
Werbung (z.B. Google-AdWords) 

•  Explizite Angabe von 
Versandkosten nach Deutschland 

•  Klare lokale Ausrichtung eines 
Angebotes auf die Schweiz, 
dessen Nutzung in Deutschland 
nicht möglich ist 

•  Händler erklärt, Lieferungen nach 
Deutschland auszuschliessen 
(Disclaimer) und es erfolgen 
tatsächlich keine Lieferungen 



•  Frage der Ausrichtung ist Ergebnis einer Gesamtabwägung 

•  Kriterien, die für die Ausrichtung auf Deutschland sprechen: 
•  Verwendete Sprache 
•  Angabe der Preise in Euro oder deutscher Bankverbindungen 
•  Zuschnitt des Anbieters (lokaler vs. internationaler Händler) 
•  Länderspezi"sche Top-Level-Domains (.de oder .eu) 
•  After-Sales-Leistungen für Kunden in Deutschland 
•  Platzierung von Werbung auf deutschen Websites, Print-Medien

 oder Online-Verzeichnissen 
•  Zahl der Nutzer aus Deutschland (im Verhältnis) 
•  Verweis auf deutsche oder europäische Rechtsvorschriften 
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Ausrichtung des Shops auf den deutschen Markt 



Online-Handel Cross-Border – wie gehen wir es (rechtlich) an? 7 

Deutsche Richter und ausländische Websites 
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Deutsche Richter und ausländische Websites 
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Deutsche Richter und ausländische Websites 



•  P!icht der Beachtung zwingender deutscher Vorschriften
 (Territorialitätsprinzip) 

•  Einschränkung Vertragsfreiheit gegenüber deutschen
 Verbrauchern nach deutschem / europäischen Recht 

•  Möglichkeit der Inanspruchnahme vor Gerichten in
 Deutschland oder der Schweiz nach deutschem oder
 Schweizer Recht 
•  Vollstreckung deutscher Urteile in der Schweiz unproblematisch 

•  Gerichtsstandsklauseln und Rechtswahlklauseln in AGB helfen
 nicht 
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Ausrichtung auf deutsche Kunden – und nun? 



•  Eine Abmahnung… 
•  …ist eine Aufforderung zur Unterlassung eines rechtswidrigen Verhaltens 

•  …dient der Vermeidung von Gerichtsverfahren 

•  …verlangt die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung 

•  …darf in UWG-Sachen ausgesprochen werden u.a. von der Konkurrenz,
 Wettbewerbsverbänden, Industrie- und Handelskammern und
 Verbraucherschutzverbänden – nicht von Konsumenten 

•  …kann auch die Forderung von Rechtsanwaltskosten enthalten 

•  …ist aber nicht mehr per eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für verarmte
 Juristen 

•  …ist rechtsmissbräuchlich, wenn der Rechtsverstoss nur gerügt wird, um
 Abmahnkosten geltend machen zu können 

Online-Handel Cross-Border – wie gehen wir es (rechtlich) an? 11 

Schreckgespenst: Abmahnung aus Deutschland 
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Gründe für Abmahnungen in Deutschland 

Widerrufsrecht 

Preisangaben 

AGB-Recht 

Markenrecht 

Urheberrecht 

Werbung mit  
Selbstverständlichkeiten 

Impressum 

Sonstiges 

Gründe für Abmahnungen 



Abmahnung erhalten – Was nun? 
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•  „Abmahnungen“ gibt es auch in der Schweiz, aber: 
•  „Abmahnkosten“, d.h. Rechtsberatungskosten können i.d.R. nicht geltend

 gemacht werden. 
•  Schweizer Abmahnungen sind deshalb besonders ernst zu nehmen.

 Erfolgen i.d.R. gestützt auf dem Willen, notfalls gerichtlich vorzugehen. 

•  Abmahnungen aus Deutschland sind ernst zu nehmen, denn: 
•  Bei gegebener Ausrichtung (siehe oben) kann auch deutsches Recht

 Anwendung "nden.  
•  Deutsche Gerichte sind oft zuständig (insb. im B2C-Handel). 
•  Deutsche Urteile werden in der Schweiz i.d.R. ohne materielle Beurteilung

 vollstreckt. 
•  Deshalb: „Kopf in den Sand“ ist keine Lösung! Bei richtiger Reaktion bleibt

 die deutsche Abmahnung oft ein Gespenst. 

Abmahnungen in der Schweiz – keine „Gespensterjagd“ ! 
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•  Vorgängige Selektion
 nach nationalen Shops
 (inkl. jeweils angepasster AGB‘s,

 Datenschutzerklärung, etc.)  
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Lösungsmöglichkeiten – Ländershops 



•  Vollständig einheitliche AGB für
 bestimmte Rechtsräume („Race to
 the Bottom of the Top“) 

•  Geltung von Spezialregeln in
 AGB‘s etc. für Kunden mit
 Wohnsitz im Ausland /
 Bestellungen aus dem Ausland
 (erfasst nur den vertraglichen
 Bereich) 
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Lösungsmöglichkeiten – Einheitliche AGB 



•  Einheitliche AGB nach Schweizer Recht mit Geltungsanspruch
 gegenüber allen Kunden 

•  Wenn Ausrichtung auf einen ausländischen Markt gegeben
 ist, besteht ein erhebliches Risiko, dass AGB‘s nicht
 durchsetzbar, resp. einzelne Klauseln nichtig 

•  Rechtlich keine korrekte Lösung, da Gefahr des Verstosses
 gegen lokale zwingende Bestimmungen 

•  Bewusstes unternehmerisches Risiko, nur vertretbar bei sehr
 geringem, eher zufälligem Auslandsumsatz 

•  Wichtig: Kulanz, falls Anspruch eines EU-Verbrauchers auf
 seine Verbraucherrechte (bspw. Widerrufrecht) 

•  Kulanz nützt gegen Wettbewerberklage nichts! Hier ist ein
 „Plan B“ gefragt. 

Risiko-Lösung – Keine Änderung 
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Zentrale Rechtsthemen 

Jugendschutz 

Impressum 

Mehrwertsteuer 

Zoll Online-Marketing 

Werberegulierung 

Vertragsschluss/AGB 

Datenschutz 

Verbraucherschutzrecht in Deutschland 

M-Commerce 

Preisangaben 

Widerrufsrecht 
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Zentrale Rechtsthemen 

Jugendschutz 

Impressum 

Mehrwertsteuer 

Zoll Online-Marketing 

Werberegulierung 

Vertragsschluss/AGB 

Datenschutz 

Preisangaben 

Verbraucherschutzrecht in Deutschland 

Widerrufsrecht 

M-Commerce 



•  Zumutbare Möglichkeit
 der Kenntnisnahme vor
 Abgabe der Bestellung 

•  Deutlicher Hinweis auf
 die AGB im
 Bestellprozess 

•  gute Lesbarkeit (keine
 kleine Schrift), möglichst
 kurz und verständlich;
 übersichtliche
 Gestaltung mit
 Zwischenüberschriften
 und Hervorhebungen 
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AGB-Einbezug in Online-Vertrag 



•  Vermutung der Globalübernahme (keine effektive
 Kenntnisnahme notwendig) 

•  Checkbox nicht gesetzlich bestimmt, aber empfehlenswert 

•  Druck- und Speicherbarkeit der AGB 
Deutschland: gesetzlich vorgeschrieben 

Schweiz: nicht explizit gesetzlich vorgeschrieben, aber
 empfehlenswert 

AGB-Einbezug in Online-Vertrag 
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•  § 7 Haftungsausschluss 
•  „Jede Haftung des Shops für Vertragsverletzungen wird

 wegbedungen.“ 
•  unzulässig nach Schweizer Recht 
•  unzulässig nach deutschem Recht 

•  Rechtsfolge im Vertragsverhältnis 
•  Schweiz: Reduktion auf des zulässige Mass = Haftung für Vorsatz

 und grobe Fahrlässigkeit (nicht für leichte Fahrlässigkeit) 
•  Deutschland: Klausel ist insgesamt unwirksam, an die Stelle tritt

 die gesetzliche Regelung = volle Haftung für schuldhafte
 Vertragsverletzungen (auch für leichte Fahrlässigkeit) 
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AGB: Beispiel - Haftungsklausel 



•  Lösungsmöglichkeiten: 
•  Ländershop 

•  Zwei verschiedene AGB 

•  Einheitliche AGB 
•  Möglichkeit 1:  „Race to the bottom of the top“ – gerade noch zulässige

 Regelung in Deutschland 

•  Möglichkeit 2: Ausdrückliche Differenzierung nach Wohnort des
 Konsumenten 

•  Möglichkeit 3:  „Sockellösung“ 

•  Schweizer AGB 
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AGB: Beispiel - Haftungsklausel 



„Race to the Bottom of the Top“: 
•  § 7 Haftungsausschluss 

•  (1) Der Shop schliesst die Haftung für leicht fahrlässige
 P!ichtverletzungen aus, sofern diese keine vertragswesentlichen
 P!ichten, Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder
 Garantien betreffen oder Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz berührt sind. 

•  Rechtsfolge im Vertragsverhältnis 
•  Gesamte Klausel ist zulässig nach Schweizer Recht und nach

 deutschem Recht 
•  Klausel geht jedoch über die Mindesthaftung nach Schweizer Recht

 hinaus  

AGB: Beispiel - Haftungsklausel 
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„Differenzierungslösung“: 
•  § 7 Haftungsausschluss 

•  (1) Der Shop haftet bei Vertragsverletzungen nur für Vorsatz und grobe
 Fahrlässigkeit. 

•  (2) Für Kunden mit Wohnsitz in Deutschland gilt dies für die Haftung für
 leicht fahrlässige P!ichtverletzungen nur, sofern diese keine
 vertragswesentlichen P!ichten, Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers
 oder der Gesundheit oder Garantien betreffen oder Ansprüche nach dem
 Produkthaftungsgesetz berührt sind. 

•  Rechtsfolge im Vertragsverhältnis 
•  Gesamte Klausel ist zulässig nach Schweizer Recht 

•  Für deutsche Kunden ist (1) nicht relevant, (2) ist nach deutschem Recht
 zulässig. 

•  Gegenüber deutschen und Schweizer Kunden wird die Haftung auf das
 zulässige Mass beschränkt.  

AGB: Beispiel - Haftungsklausel 
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Sockellösung: 
•  § 7 Haftungsausschluss 

•  (1) Der Shop haftet bei Vertragsverletzungen nur für Vorsatz und grobe
 Fahrlässigkeit. 

•  (2) Insbesondere ist auch die Haftung für leicht fahrlässige
 Nebenp!ichtverletzungen ausgeschlossen, die nicht auf der Verletzung des
 Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, der Verletzung von Garantien oder des
 Produkthaftungsgesetzes beruht. 

•  Rechtsfolge im Vertragsverhältnis 
•  Gesamte Klausel ist zulässig nach Schweizer Recht 
•  Abs. (1) ist nach deutschem AGB-Recht im B2C-Handel unwirksam 
•  Aber: nur Abs. (1) fällt im Verhältnis zum deutschen Konsumenten weg;

 dennoch keine volle Haftung, sondern Haftungsausschluss nach Abs. (2)
 bleibt bestehen  

AGB: Beispiel - Haftungsklausel 
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•  Rechtsfolge im Konkurrentenverhältnis 
•  Abmahnungen aus Deutschland? 

•  Hier: Verwendung letztlich unwirksamer AGB = Wettbewerbsverstoss 
•   Abmahnung genau genommen berechtigt 

•  Handlungsbedarf des Händlers 
•  Abgabe Unterlassungserklärung: Verp!ichtung des Händlers, den

 Haftungsausschluss gegenüber deutschen Verbrauchern nicht mehr zu
 verwenden 

•  Änderung der AGB, z.B. Verwendung einer Klausel, die nach deutschem Recht
 zulässig ist; Differenzierung nach Wohnsitz 

•  Vorteile 
•  Möglichkeit der zulässigen AGB-Gestaltung in kurzer Frist vorhanden 
•  Keine gravierenden Eingriffe in die AGB-Struktur  
•  Keine zusätzlichen Nachteile durch erheblichen Zeitdruck 
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AGB: Beispiel - Haftungsklausel 
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Zentrale Rechtsthemen 

Jugendschutz 

Impressum 

Verbraucherschutzrecht in Deutschland 

Mehrwertsteuer 

Zoll Online-Marketing 

M-Commerce 
Werberegulierung 

Widerrufsrecht 

Preisangaben 

Vertragsschluss/AGB 

Datenschutz 



•  P!icht, Detailpreise anzugeben: alle Steuern, Gebühren und
 Zuschläge müssen enthalten sein 

•  P!icht, Versandkosten, resp. eine Berechnungsgrundlage, direkt
 beim Detailpreis anzugeben 

•  Preise müssen unmittelbar bei der abgebildeten Ware angezeigt
 werden 

•  Wenn Werbebannern direkt zu Vertragsschluss führen, müssen
 Preise bereits auf dem Banner angegeben werden 

•  Besondere Vorgaben für die Werbung mit Preisreduktionen 

•  Besonderheit Währungsangabe 
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Preiswerbung & Preistransparenz 



Preiswerbung & Preistransparenz 
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•  Schweiz: Detailpreis in CHF (zusätzliche Währung möglich) 

•  Deutschland: Endpreis muss in der Währung angegeben werden, in
 der bezahlt werden muss 

•   Achtung bei Bestellmöglichkeit aus dem Ausland: 

•  Deutsche Shops: Preise in Euro und CHF zwingend bei
 Lieferung in die Schweiz 

•  Schweizer Shops: Preise nur in CHF, zusätzlich in Euro nur,
 wenn auch in Euro bezahlt werden kann 
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Besonderheiten bei der Währungsangabe 



•  Lösungsmöglichkeiten 
•  Entsprechend gestaltete Ländershops 

•  Preisangabe in beiden Währungen direkt bei der
 Warenpräsentation 

•  Transparente Auswahlmöglichkeit des Kunden, in welcher
 Währung die Preise angezeigt werden 

Online-Handel Cross-Border – wie gehen wir es (rechtlich) an? 32 

Besonderheiten bei der Währungsangabe 
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Zentrale Rechtsthemen 

Jugendschutz 

Impressum 

Verbraucherschutzrecht in Deutschland 

Mehrwertsteuer 

Zoll Online-Marketing 

M-Commerce 
Werberegulierung 

Widerrufsrecht 

Preisangaben 

Vertragsschluss/AGB 

Datenschutz 



•  Kein gesetzliches Widerrufsrecht im Schweizer Recht 
•  Widerrufsrecht bei Haustürgeschäften (Art. 40a ff. OR) nicht

 anwendbar 

•  Lauterkeitskommission und Best-Practice-Vorschriften der
 Branche (insbesondere vsv und Trusted Shops) fordern
 Gewährung eines Rückgaberechts 

•  Bei entsprechender Ausrichtung auf den deutschen Markt:
 Deutsches Widerrufsrecht zwingend gegenüber
 Konsumenten aus Deutschland 
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Widerrufsrecht 



•  Grundsatz 
•  Widerrufsrecht im B2C-Fernabsatz 
•  Rücksendung ohne Grund binnen 14 Tagen 

•  Beginn der Widerrufsfrist 
•  Widerrufsbelehrung in Textform 
•  Wareneingang bei dem Verbraucher 
•  Erfüllung aller Informationsp!ichten in Textform 

•  Erfordernis einer Widerrufsbelehrung 
•  Strenge formale Vorgaben 
•  Musterwiderrufsbelehrung 
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Deutsches Widerrufsrecht 
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Deutsches Belehrungsmuster 



•  Ländershops 

•  Einräumung eines Widerrufsrechts, das den inhaltlichen
 Vorgaben standhält, aber nicht die strengen formalen
 Vorgaben des deutschen Rechts beachtet 

•  Differenzierung nach Wohnort der Konsumenten: 
•  § 5 Widerrufsrecht 

•  (1) Sie haben das Recht, den Vertrag durch Rücksendung der Ware
 innerhalb von 14 Tagen nach Eingang der Ware bei Ihnen zu widerrufen. 

•  (2) Für Verbraucher mit Wohnsitz in Deutschland gilt folgende
 Widerrufsbelehrung: 
•  …Musterwiderrufsbelehrung… 
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Widerrufsrecht: Lösungsmöglichkeiten 
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Zentrale Rechtsthemen 

Jugendschutz 

Impressum 

Mehrwertsteuer 

Zoll Online-Marketing 

Werberegulierung 

Vertragsschluss/AGB 

Datenschutz 

Verbraucherschutzrecht in Deutschland 

M-Commerce 

Preisangaben 

Widerrufsrecht 



•  E-Commerce Cross Border bietet erhebliche Chancen 

•  Rechtliche Risiken sind in den Griff zu bekommen 

•  Es müssen nicht immer echte Ländershops sein 

•  Adressierung rechtlicher Themen in einheitlich gestaltetem
 Shop möglich 
•  Möglichkeit: einheitliche AGB 

•  Möglichkeit: Differenzierung in AGBs ist möglich und zulässig 

•  Einzelheiten hängen vom konkreten Einzelfall ab 
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Fazit 



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

Lukas Bühlmann 
Rechtsanwalt LL.M. 
buehlmann@br-legal.ch 

Dr. Martin Schirmbacher 
Rechtsanwalt  
schirmbacher@haerting.de 


